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Bedeutung der DIN 18335 für die ordnungsgemäße
Ausschreibung

Die Bedeutung der ATV DIN 18335 liegt zuerst In den formu-

lierten Anforderungen an den Planer des Auftraggebers. Der

Abschnitt 0 enthält - wie alle ATV - Hinweise für das Aufstel-

len der Leistungsbeschreibung. Für die Beurteilung, ob ein

Leistungsverzeichnis den Anforderungen des § 7 VOB/A ent-

spricht, ISt dieser Abschnitt 0 wesentlich.

Hier ergeben sich Immer wieder Reibungspunkte der Stahl-

bau-Auftragnehmer möchte seine Leistungen so ausführen, wie

er es den Ausschreibungsunterlagen entnommen und wie er sie

kalkuliert hat. Er darf sich nach der Rechtsprechung darauf verlas-

sen, dass die Ausschreibung richtig und vollständig 1St, dement-

sprechend bildete er seinen PreIS auf der Grundlage der Ihm mit-

geteilten Informationen. Dem Auftragnehmer steht In der Regel

nur eine sehr begrenzte Zelt für die Kalkulation des Angebots zur

Verfügung. Er steht darüber hinaus In einem heftigen Wettbe-

werb, sodass er seinen Preis so bilden muss, dass er eine reale

Chance hat, den Auftrag zu bekommen. Stellt sich später heraus,

dass das Leistungsverzeichnis lücken- oder fehlerhaft 1St, fallen

Leistungen an, die er nicht kalkuliert hat und die er dann mit

einem Nachtrag versuchen muss, von dem Auftraggeber vergütet

zu bekommen. Eine gute Ausschreibung lässt möglichst wenig

Fragen offen oder weist ausdrücklich auf diejenigen Punkte hin,

die der Auftragnehmer in eigener Regie überprüfen soll.

ATV DIN 18335 enthält In Abschnitt 0 eine Reihe wesent-

licher Angaben, die der Auftraggeber bel der Ausschreibung

anzugeben hat. So wird dem Auftraggeber und seinen Planern

zugemutet, exakte Angaben zur Baustelle zu machen, zur Aus-

führung, zum Material für die Bautelle, zu gewünschten Abwei-

chungen von den ATV sowie zu gewünschten Nebenleistungen

und Besonderen Leistungen.

Ermittlung des liefer- und Leistungsumfangs

Die ATV DIN 18335 gehört zu den Regeln der Technik, die von

dem die Leistung ausschreibenden Auftraggeber und von dem

die Leistung ausführenden Auftragnehmer zu beachten sind, sei

es über § 1 VOB/B oder über die von der Rechtsprechung entwI-

ckelte auch stillschweigende EinbezIehung, weil der Auftragge-

ber davon ausgeht, dass das von Ihm bestellte Gewerk zum Zeit-

punkt der Abnahme den Regeln der Technik entspricht.

Die Kenntnis der zugrunde liegenden Normen ISt deshalb für

die Beurteilung des Bausolls von großer Bedeutung, wobei die

ATV DIN 18335 nur einen kleinen Ausschnitt der Im Stahlbau zu

beachtenden Normen darstellt. J Tatsächlich liegt der Schwer-

punkt dieser Norm auf dem Vertragsrecht.'

Bel der Beurteilung darf nicht unterschätzt werden, dass ATV

DIN 18299 sie ergänzt. Diese, quasi vor die Klammer gezogene,

Norm enthält Ihrerseits zahlreiche Regelungen über die Verant-

wortlichkeit der Baubeteiligten bei der Abwicklung des Auf-

trags. Gerade zur Beantwortung der Frage, ob Leistungen vom

Auftragnehmer zusätzlich zu erbringen sind, ist ein BlICk in die

ATV DIN 18299 unerlässlich.

ATV DIN 18335 trifft Regelungen zu allen drei Phasen der

3 Siehehierzu die Übersichtbei DSTVDeutscherStahlbauverband,www.
deutscherstahlbau.desiehedort unter "DSTV«~ "Informationen« ~ »AII-
gemeines«~ "Muster für die Ausschreibungvon Stahlbauarbeiten«,Stand
März 2013, aufgelistete Normenab Seite8 der Musterausschreibung
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Auftragsabwicklung: Werkstattplanung (der sinnvolle Begriff

der Herstellungsunterlagen für die vom Auftragnehmer zu er-

bringenden Planungsleistungen wurde in der Neufassung erst-

mals eingeführt), Fertigung und Montage.

• Für die Werkstattplanung enthält ATV DIN 18335 Angaben
in Abschnitten 0.2.21 und 3.1.4.

• Für die Herstellung findet sich Näheres In ATV DIN 18229

Abschnitt 2 und In DIN EN 1090-2.

• Für Montage sind Einzelheiten In ATV DIN 18335 Abschnitt
3 geregelt.

Ob Leistungen des Auftragnehmers bereits Im Hauptauftrag

enthalten sind oder als Besondere Leistung außerhalb des Liefer-

und Leistungsumfangs liegen, lässt sich nicht selten aus dem

Abschnitt 4 der ATV DIN 18335 herleiten. Die Ausführung von

Leistungen, die dort ausdrücklich als Besondere Leistung aufge-

führt sind, kann der Auftraggeber In der Regel nicht über VOB/B

§ 1 Abs. 3,4 von dem Auftragnehmer verlangen. Es bedarf hier-

zu einer besonderen Vereinbarung.

Prüf- und Hinweispflichten des Auftragnehmers bei
der Auftragsabwicklung

ATV DIN 18335 Abschnitt 3 beschäftigt sich mit der Ausführung

der Stahlbauarbeiten. Aus rechtlicher Sicht sind hier die Prüf-

und HInweispflichten von Bedeutung. Prüf- und HInweIspflich-

ten begegnen uns während des gesamten Projektablaufs, sie

treffen den Auftraggeber bereits bel der Planung des Projekts,

sie fordern den Auftragnehmer bei der Prüfung der Ausschrei-

bungsunterlagen, sie finden sich wieder bel der AuftragsabwICk-

lung und reichen für alle Beteiligten bis welt nach der Abnah-

me S Prüf- und Hinweispflichten richten sich gleichermaßen an

Auftraggeber, Auftragnehmer sowie die von Ihnen eingesetzten

Ingenieurbüros und Architekturbüros. Nach meiner Auffassung

handelt es sich stets um Obliegenheiten, sich selbst vor Schaden

zu bewahren6 Jemand, der diejenige Sorgfalt außer Acht lässt,

die nach Lage der Sache erforderlich erscheint, um sich selbst

vor Schaden zu bewahren, muss den Verlust oder die Kürzung

seiner Ansprüche hinnehmen (so schon BGH, NJW 1953, 977),

weil es im Verhältnis zWischen Schädlger und Geschädigtem un-

billig erscheint, dass jemand für den von Ihm erlittenen Schaden

trotz eigener Mitverantwortung vollen Ersatz fordert (Mitver-

schulden, § 254 BGB) Solche grundsätzlich als Obliegenheiten

einzuordnende Prüf- und HInweispflichten können darüber hi-

naus gesetzlich oder vertraglich als Neben- und sogar Haupt-

pflichten ausgestaltet sein.

Nach § 4 Abs. 3 VOB/B kommen bel der Auftragsabwicklung

Prüf- und HInweispflichten des Auftragnehmers In Betracht. Er

muss die bauseitige Planung, das vom Auftraggeber bereitge-

stellte Material, die Vorleistungen anderer Unternehmer ete. da-

raufhin prüfen, ob diese alle für die Ausführung seines eigenen

Gewerks geeignet sind und ggf. den Auftraggeber auf festge-

stellte Probleme hinweisen. Nur wenn der Auftragnehmer diesen

Prüf- und HInweispflichten genügt hat, soll er nach der Recht-

sprechung des VII. Senats des BGH nach § 13 Abs. 4 VOB/B von

dem Vorwurf entlastet werden, mangelhaft geleistet zu haben.7

ATV DIN 18335, ergänzt durch ATV DIN 18229, enthalten in ih-

5 Hierzuausführlich: Hammacher,Prüf- und Hinweispflichten Bauvertrag-
Werkvertrag - Werklieferungsvertrag,1/2013, ISBN978-3-00-043101-2

6 BGHv. 12.3.2015 - VII ZR 173/13, NZBau2015, 369
7 BGHv.8.11.2007 - VII ZR 183/05, BeckRS19450, zur Kritik: Hammacher,

Prüf- und Hinweispflichten a.a.O.
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DIN 18335 ist das redliche Verständnis der Vertragspartner des
Gewerbes." Abzustellen ist auf die Stahlbau-Branche, denn
auch der gewerbliche Auftraggeber begibt sich mit seinem Auf-
trag ausdrücklich auf dieses Feld. Für die Auslegung des Vertrags
kommt der Verkehrssitte maßgebliche Bedeutung zu, wenn
Wortlaut und Sinn der Regelung nicht zu einem eindeutigen Er-
gebniS führen. Als geeignete Organisation, die für den Bereich
der ATV DIN 18335 Auskunft zur Branchenüblichkeit erteilen
kann, kommt der Deutsche Stahlbauverband eV in Düsseldorf'2
In Betracht.

Vergütung nach ATV DIN 18335

Vor Anwendung der Abrechnungsregelungen nach ATV DIN
18335 ist zunächst die Grundsatzfrage zu klären, ob die Leis-
tung nach ATV DIN 18335 »Stahlbauarbeiten« oder nach ATV
DIN 18360 »Metallbauarbeiten« oder noch einer anderen ATV
Im Teil C der VOB abzurechnen ist. Die Grenzen sind In der Praxis
mitunter schwierig.

Gerade vor diesem Hintergrund wurde durch die Überarbei-
tung der ATV DIN 18335 eine Synchronisierung mit der kurz
zuvor vorgenommenen Überarbeitung der ATV DIN 18360 an-
gestrebt. Deckungsgleich sind die Abrechnungsregelungen von
ATV DIN 18335 und ATV DIN 18360 aber nicht. Die Abrech-
nungsregelungen für den Metallbau sind differenzierter. Z. B.
werden bei verzinkten Stahlkonstruktionen nach ATV DIN 18360
Abschnitt 5.1.6.4 den Gewichten 5 % für die Verzinkung zuge-
schlagen. Eine Entsprechung fehlt für Stahlbauarbeiten.

Die bisher gültige Abrechnungsmethode nach ATV DIN
18335 Abschnitt 5 wurde auch als »Gummibandmethode« be-
zeichnet. Der Ausdruck kam daher, dass gedanklich ein »Gum-
miband« um die betreffende Blechkonstruktion gelegt wurde
und alle Flächen - egal ob sie zur Konstruktion gehörten oder
durch einen Einschnitt bedingter Verschnitt waren - abgerech-
net werden konnten.

Beispiel: Anschlussblech, Abrechnung

Abb.1 : Anschlussblech a, Abrechnung alte Fassung

Die Einschnitte an den drei Seiten bei diesem Knotenblech wer-
den übermessen. Die Masse erhöht sich entsprechend.

Die Neufassung von ATV DIN 18335 Abschnitt 5 erhöht die
abzurechnende Masse: Jetzt werden nicht mehr die übermes-
senen Konturen des Einzelteils abgerechnet, sondern das kleins-
te umschriebene Rechteck: Jetzt ISt auch das Material In den
Ecken des Rechtecks in die Abrechnung einzubeZiehen. Die ab-
rechen bare Masse erhöht sich.

11 BGH v. 17.6.2004, NZBau 2004, 500

12 www.deutscherstahlbau.de
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Abb. 2: Anschlussblech b, Abrechnung neue Fassung

Der Sinn der Vorschrift liegt in der Vereinfachung der Abrech-
nung. Statt Einzelteile zu erfassen und einen aufgrund mögli-
cherweise komplizierter Geometrie entstehenden Verschnitt zu
bemessen, werden einfache Rechtecke gebildet. In den Stahl-
bauunternehmen wird heute - abgesehen Vielleicht von kleinen
Handwerksbetrieben - professionelle Software eingesetzt, die
das Material erfasst (Stückliste), die Einzelteile so zuordnet, dass
die einzukaufenden Bleche optimal eingesetzt und abgerechnet
werden können.
Bei der Abrechnung können die Programme abrechnen:
• nach den tatsächlichen Gewichten,
• nach der »Gummibandmethode« gem. der alten ATV DIN

18335 bis zur Fassung 2012,
• nach der Fläche des kleinsten umschriebenen Rechtecks gem.

der neuen ATV DIN 18335, bzw. wie schon immer bei der
ATV DIN 18360 »Metallbauarbeiten«.

Für die Praxis sind somit in technischer Hinsicht keine wesent-
lichen Umstellungsprobleme zu erwarten. Möglicherweise wird
es aber in der Übergangszeit zu Streitigkeiten über die Abrech-
nungsmethode kommen, wenn die Abrechnung nach ATV DIN
18335 vereinbart wird, ohne die Folgen für die neue Abrech-
nungsmethode zu berücksichtigen.

Wird mit Generalunternehmern oder mit der öffentlichen
Hand ein Werkvertrag geschlossen, dem die Fachnormen zu-
grunde liegen, werden In der Regel dadurch keine Probleme ent-
stehen, da diese Abrechnungsregeln meist der baugewerblichen
Verkehrssitte entsprechen.'3 Der im Baugewerbe kundige Ver-
tragspartner kennt sich aus. Für ihn sind die Abrechnungsverein-
fachungen und »Glättungen« in den ATVen nichts Überraschen-
des oder Unübliches.

Der Auftragnehmer muss dann nach der ATV DIN 18335 Ab-
schnitt 5 abrechnen. Der »Verschnitt« gehört ihm. Der Auftrag-
nehmer kann mit diesem Restmaterial nach seinem Gutdünken
verfahren. Die Möglichkeit mehrfacher Abrechnung von Materi-
al durch optimierte Schachtelung von Blechen und EinzeIabrech-
nung Jedes Einzelteils besteht. Dennoch wird der Auftraggeber
durch die Regelung nicht unzumutbar belastet: Ob der Ver-
schnitt tatsächlich für das Bauvorhaben genutzt werden kann,
für welches das Blech bestellt wurde, hängt davon ab, ob wei-
tere Einzelteile in der gleichen Blechdicke, aber auch Blechgüte
verlangt werden. Nur dann können die Einzelteile auf dem ein-
gekauften Blech optimal verschachtelt werden, sodass der Ver-
schnitt minimiert Wird.

13 VgL OLG Düsseldorf, Urteil v. 19.11.2004 - 22 U 82/04, IBRRS 2005,0010 =
BauR 2005,725
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